
 
 

 

 
 

Neuerrichtung von Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, 
Lehnenberg und Streich 

 
 
Nach der Errichtung der Urnenstelenanlagen auf den Friedhöfen Oppelsbohm, Steinach, 
Hößlinswart, Vorderweißbuch, Rettersburg, Öschelbronn, Reichenbach, Bretzenacker und 
Ödernhardt ist in diesem Jahr die Errichtung jeweils einer Urnenstele auf den Friedhöfen in 
Kottweil, Lehnenberg und Streich vorgesehen. Nach deren Fertigstellung kann dann auf al-
len zwölf Friedhöfen diese Bestattungsform angeboten werden. 
 
Die Stele auf dem Friedhof in Kottweil ist neben der Aussegnungshalle vorgesehen. Es wird 
hier aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten nur ein Gestaltungsvorschlag vorge-
stellt. Der Vorschlag beinhaltet eine Stele mit vier Kammern, welche bei Bedarf um weitere 
sechs Kammern erweitert werden kann (s. Anlage 1).  
 
Die Kosten der Stele betragen entsprechend dem Angebot der Firma Kronimus brutto 
3.136,84 €. Das Angebot umfasst die Lieferung der Urnenstele inklusive Montage. Die Kos-
ten für die zusätzlich anfallenden Arbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden sollen (z.B. 
Fundament, Belagsarbeiten, etc.), betragen nach Berechnung der Technischen Verwaltung 
voraussichtlich ca. 2.500,00 €.  
 
Auf dem Friedhof in Lehnenberg ist die Errichtung von ebenfalls einer Stele vorgesehen. Es 
werden hier zwei Gestaltungsvorschläge vorgestellt. Vorschlag 1 platziert die Einzelstele mit 
vier Kammern, die zu einer Anlage mit insgesamt drei Stelen erweitert werden kann, entlang 
der Stützmauer im neuen Teil des Friedhofs. Vorschlag 2 verlegt die Einzelstele mit drei 
Kammern ebenfalls im neuen Teil des Friedhofs weiter nach unten entlang der Mauer zwi-
schen dem alten und dem neuen Teil des Friedhofs (s. Anlage 2).  
 
Die Kosten der Stele betragen entsprechend dem Angebot der Firma Kronimus brutto 
3.136,84 € für den Gestaltungsvorschlag 1 und 2.980,95 € für den Gestaltungsvorschlag 2. 
Das Angebot umfasst die Lieferung der Urnenstele inklusive Montage. Die Kosten für die 
zusätzlich anfallenden Arbeiten, die vom Bauhof ausgeführt werden sollen (z.B. Fundament, 
Belagsarbeiten, etc.), betragen nach Berechnung der Technischen Verwaltung ebenfalls 
voraussichtlich ca. 2.500,00 €. 
 
Abschließend ist vorgesehen auf dem Friedhof in Streich ebenfalls eine einzelne Urnenstele 
zu errichten. Als Standort hat sich nach einer Ortsbesichtigung mit den Fachleuten der Firma 
Kronimus AG aus Iffezheim und der Verwaltung ein Standort in Verlängerung des bestehen-
den Urnengrabfeldes ergeben (s. Anlage 3). Die geplante Anlage kann seitlich mit weiteren 
Elementen erweitert werden.  
 
Das Angebot der Firma Kronimus beläuft sich inklusive Montage auf brutto 3.136,84 €. Auch 
hier würde der Bauhof die restlichen Arbeiten durchführen. Die Kosten für die Arbeiten des 
Bauhofs belaufen sich nach Schätzung der Technischen Verwaltung auf ca. 3.000,00 €.  
  
Die Firma Kronimus hat bereits auf den anderen Friedhöfen in Berglen die Anlagen errichtet 
und sich als verlässlicher Partner bewährt. Außerdem ist weiterhin vorgesehen das Erschei-
nungsbild aller Stelenanlagen einheitlich auf allen Friedhöfen zu gestalten. Die Angebote der 
Firma Kronimus lassen jeweils eine freihändige Vergabe der Bauleistungen zu. Die Wert-
grenze nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) hierzu beträgt für 
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kommunale Auftraggeber 20.000 € zuzüglich Umsatzsteuer. Dies wird in allen Fällen unter-
schritten.  
 
Im Vermögensplan 2018 ist für die Neuanlage von Grabfeldern ein Betrag in Höhe von 
45.000 € eingestellt. Die Fertigstellung ist aufgrund langer Liefer- und Herstellungszeiten bis 
Ende Juli 2018 vorgesehen. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Urnenstelen auf den Friedhöfen Kottweil, Lehnenberg und Streich werden ent-
sprechend dem Angebot der Firma Kronimus AG nach Auswahl der Gestaltungsvor-
schläge durch den Gemeinderat errichtet. Die Verwaltung wird zur Vergabe der Arbei-
ten ermächtigt. Der Bauhof der Gemeinde Berglen wird beauftragt, die zusätzlich an-
fallenden Arbeiten, wie in der Vorlage dargestellt, durchzuführen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei   
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